
Antrag auf Erteilung eines Vereinsregisterauszugs
Absender: 
Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Anschrift: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

An das Amtsgericht Mannheim
- Registergericht –
Postfach
68149 Mannheim

Antrag auf Erteilung eines Vereinsregisterausdrucks
Betrifft: 
Name des Vereins: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Register-Nummer (VR): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich beantrage hiermit die Erteilung eines Vereinsregisterausdrucks für den oben genannten Verein in folgender Ausführung (bitte ankreuzen):
1. Art des Inhalts: 
☐ Aktueller Registerausdruck 
☐ Chronologischer Registerausdruck 
☐ Historischer Registerausdruck
2. Form des Ausdrucks: 
☐ Amtlicher Ausdruck (kostenpflichtig: 20,00 €) 
☐ Nichtamtlicher Ausdruck (kostenpflichtig: 10,00 €)
Zusatz (optional): 
☐ Ich beantrage zusätzlich Kopien folgender Dokumente (0,50€ pro Seite):



Mir ist bekannt, dass durch die schriftliche Anforderung beim Registergericht Gebühren gemäß GNotKG anfallen, die mir per Kostenrechnung zugestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)


Hinweise:

Im gemeinsamen Registerportal der Länder (www.handelsregister.de) sind folgende Daten jederzeit kostenfrei abrufbar: 
1. Aktueller Registerausdruck (AD): 
Der aktuelle Registerausdruck gibt den gegenwärtigen Registerstand eines Rechtsträgers wieder. Er enthält ausschließlich die zum Zeitpunkt der Abfrage rechtswirksamen Eintragungen (Aktueller Name, Sitz, vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder, Datum der aktuellen Satzung).
Bereits gelöschte oder durch spätere Eintragungen ersetzte Daten werden in diesem Ausdruck nicht dargestellt.

2. Chronologischer Registerausdruck (CD): 
Der chronologische Registerausdruck bildet alle Registereintragungen ab, die seit der Umstellung des jeweiligen Registergerichts auf die elektronische Registerführung vorgenommen wurden.
Er listet sämtliche Eintragungen in zeitlicher Reihenfolge auf. Veränderungen werden durch die grafische Darstellung der Löschung (sog. Rötung) kenntlich gemacht.
Dieser Ausdruck ermöglicht die lückenlose Nachverfolgung von Vorstandsänderungen, Satzungsänderungen, etc.

3. Historischer Registerausdruck (HD): 
Der historische Registerausdruck dokumentiert den Registerstand vor der Umstellung auf die elektronische Registerführung.
Es handelt sich hierbei um das digitalisierte Abbild (Scan) des ursprünglich in Papierform geführten Registerblattes.
Er umfasst alle Eintragungen von der Gründung des Vereins bis zum Tag der Überführung der Daten in das elektronische Register. Neuere Eintragungen nach diesem Stichtag sind hierin nicht enthalten.

Amtlicher/ Nichtamtlicher Ausdruck
Der amtliche Ausdruck tritt an die Stelle der früheren beglaubigten Registerabschrift.
Er besitzt den Status einer öffentlichen Urkunde. Durch den amtlichen Vermerk wird die Übereinstimmung des Ausdrucks mit dem aktuellen Registerinhalt förmlich bestätigt.
Diese Form ist in der Regel erforderlich zur Vorlage bei Behörden, Notaren, Gerichten oder Kreditinstituten (z. B. bei Kontoeröffnungen des Vereins), um die Vertretungsberechtigung rechtssicher nachzuweisen.
Der nichtamtliche Ausdruck entspricht der früheren einfachen (unbeglaubigten) Registerabschrift. Er dient lediglich der Information des Antragstellers über den Registerinhalt. Er verfügt über keinen amtlichen Beglaubigungsvermerk und besitzt daher nicht die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.

